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dieses Jahres 1848 einstweilen fortbestehen
wird , und

daß dabei die wegen solchen Steuerver¬
eins am 18 . Juli 1836 und ferner Hieselbst
erlassenen Gesetze und Verordnungen bis wei¬
ter in Kraft verbleiben sollen.

51 ) Regieruugs - B ekanntmachung vom
88 . December , publ . den 31 . De-

/ cember 1848.

UrzMtaxe° betr* Beziehung auf die Regierungsbekcmnt-
' machung vom 38 . Decbr . 1840 wird hierdurch

bekannt gemacht , daß die Arzneitaxe für das
nächste Jahr , nach geschehener sorgfältiger Re¬
vision , nm abgedruckt ist.

Es wird dieselbe sämmtlichen Behörden mit-
getheilt , auch den Physicis zur Zufertigung an
die Apotheker in ihren resp . Districten übersandt
werden , welche sich nach den darin enthaltenen
Vorschriften genau zu richten haben.

Gegen Bezahlung der Kosten mit 16 Grote
Courant por Stück sind Exemplare dieser Taxe
in der Registratur der Regierung zu haben.
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